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und Entwicklungen unter realschulspezifischen Aspekten. Mit DIE BAYERISCHE REALSCHULE 
erhalten 13.500 Multiplikatoren, mehrheitlich Beamte im höheren Dienst, und Meinungsbildner 
regelmäßig aktuelle und umfassende Informationen rund um den Schulalltag. Neben Ent-
wicklungen aus Bildungs- und Berufspolitik, der Lehrerbildung und Didaktik sind dies auch 
Veranstaltungen, Personalien und Termine sowie Wissenswertes aus dem Wirtschaftsleben, 
aus Vereinen und Institutionen.

Der Verlag BistrickMedia ist beginnend mit Ausgabe 6/2018 vom Bayerischen Realschulleh-
rerverband e. V. mit der grafischen Herstellung, der Anzeigenplanung und der Chefredaktion 
beauftragt. 

Mit Ihrem Inserat profitieren Sie von der hohen Akzeptanz und Glaubwürdigkeit des Mediums, 
von einem zeitgemäßen und lesefreundlichen Gesamtkonzept sowie von einer hochattraktiven 
Leserschaft, darunter Entscheider in Wirtschaft und Politik, Lehrkräfte, Pädagogen, Institutio-
nen und Behörden.
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„Zum Start ins neue Schuljahr steht Bayern bei der Unterrichtsversorgung 
wesentlich besser da als andere Bundesländer: Alle Planstellen konnten 

besetzt werden; auf Seiteneinsteiger musste nicht zurückgegriffen werden.“ 
Pressekonferenz der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Lehrkräfte (abl) am 06.09.2018

Realschule 

in Bayern:

Guter Start 

ins neue 

Schuljahr!
TEXT JULIA JACOB    

kunft darum, dass sich die Rahmenbedin-
gungen an den Schulen vor Ort verbessern, 
indem ein Einstellungskorridor besteht, die 
integrierten und mobilen Lehrerreservestel-
len ausgebaut werden und sich die Bedin-
gungen für befristet angestellte Lehrkräfte 
verbessern. Gleichzeitig bemüht sich der 
brlv insbesondere auch mit seiner Fach-
gruppe Studenten und Referendare an den 
Universitäten darum, Studenten für das Stu-
dium des Lehramts an Realschulen zu ge-
winnen. „Deshalb muss künftig an diesem 
Kurs festgehalten werden, um Lehrkräften 
alle Optionen zu geben, für unsere Kinder 
‚wahre Bildungsverstärker‘ zu sein!“, bekräf-
tigte der Landesvorsitzende Jürgen Böhm 
abschließend die zukünftige Linie des brlv.

BILDUNGSPOLITIK

Die Forderungen des brlv, vehement 
in den Kampagnen der letzten Jah-
re zum Ausdruck gebracht, ist bei 

den Verantwortlichen angekommen und 
zeigten Erfolg: „Jetzt einstellen! Jetzt stu-
dieren! Jetzt Zukunft sichern!  #400plus 
#Bildungsverstärker #Zukunftsgestalter 
#brlv“. Mit dieser Forderung nach mindes-
tens 400 plus x Einstellungsmöglichkeiten 
machte der brlv seit Monaten deutlich, dass 
es dieses Jahr von enormer Wichtigkeit ist, 
den noch vorhandenen gut qualifizierten 
Lehrernachwuchs für den Freistaat Bay-
ern zu gewinnen und dauerhaft hier hal-
ten zu können. „Mit den Neueinstellungen 
können sowohl für junge Lehrkräfte neue 
Perspektiven geschaffen als auch wichtige 
Zukunftsfelder an den Schulen gestaltet 
werden. Dringend notwendige pädagogi-
sche Maßnahmen und inhaltliche Weichen-
stellungen können weiter vorangetrieben 
werden“, betonte brlv-Landesvorsitzen-
der Jürgen Böhm nach Bekanntwerden 
der Einstellungszahlen zum kommenden 
Schuljahr 2018/19. Nur so kann dem Leh-
rermangel, der sich in anderen Bundeslän-
dern bereits spürbar abzeichnet, in Bayern 
an den Realschulen vermieden werden. 

DRAMATISCHER LEHRERMANGEL IN 
BERLIN UND SACHSEN

Insbesondere in Berlin und Sachsen zeich-
nete sich zum Schulbeginn ein dramati-
scher Lehrermangel ab, den die Länder 
mit kreativen Notlösungen wie der Ein-
stellung zahlreicher Quereinsteiger und 
der Beschäftigung von Lehramtsstudenten 
sowie der Kürzung von Unterricht und der 
Erhöhung der Arbeitszeit von Lehrkräf-
ten aufzufangen versuchen. Um solchen 
Tendenzen entgegen zu wirken – in den 
nächsten Jahren zeichnet sich auch in Bay-
ern ein Rückgang der Bewerberzahlen ab – 
hat der brlv frühzeitig darauf hingewiesen, 
dieses Jahr bei noch vergleichsweise hohen 

Bewerberzahlen aus Bayern dieses qualifi-
zierte Personal durch entsprechende Ein-
stellungszahlen 400 plus für Bayern an den 
Realschulen zu gewinnen. 

Umso erfreulicher ist nun das Ergebnis 
der Einstellungssituation 2018 an den 
Bayerischen Realschulen: 482 Realschul-
lehrkräfte konnten auf Planstelle einge-
stellt werden! 

Dadurch ergeben sich an den Schulen wei-
tere Verbesserungen, die der brlv seit Jah-
ren von der Politik einfordert: Die durch-
schnittliche Klassenfrequenz liegt somit bei 
25,7. Ein Überblick über die letzten zehn 
Jahre zeigt folgende Tendenz:

Auch beim Ausbau der integrierten Leh-
rerreserve sind spürbare Verbesserungen 
zu verzeichnen. Eine durchschnittlich gro-
ße staatliche Realschule verfügt nun über 
mehr als eine Vollzeitlehrerstelle, die für 
Differenzierungsmaßnahmen oder der Ab-
wendung von Unterrichtsausfall bei gleich-
zeitiger Reduzierung der Mehrarbeit für 
Kollegien zur Verfügung steht. 

Die Schattenseite der guten Einstellungs-
möglichkeiten in diesem Jahr haben insbe-
sondere die Schulleitungen im Juli und Au-
gust bereits deutlich zu spüren bekommen: 
Es stehen nun deutlich weniger Aushilfs-
lehrkräfte mit Realschulqualifikation zur 
Verfügung, teilweise war es äußerst schwie-
rig, Kollegen als Ersatz auf dem „freien 
Markt“ zu finden. 

Der brlv kümmert sich weiter auch in Zu-

brlv Kampagne zum 
Einstellungstermin 2018:

Jetzt einstellen! Jetzt studieren! 
Jetzt Zukunft sichern!

#400plus #Bildungsverstärker 
#Zukunftsgestalter #brlv

Der brlv fordert die Umsetzung von 
400 + x Einstellungen zum Schuljahr 
2018/19 und wiederholt die Forde-
rung nach einem kontinuierlichen 
Einstellungskorridor, einer perspek-
tivischen Personalplanung sowie dem 
weiteren Ausbau der mobilen und 
integrierten Lehrerreserve. Ebenso 
müssen die Rahmenbedingungen an 
den Schulen weiter verbessert wer-
den. Mindestens genauso wichtig wie 
die Einstellung bestens ausgebildeter 
und hochmotivierter Kollegen ist es 
jedoch, junge Menschen wieder dazu 
zu ermutigen, das Realschullehramts-
studium zu ergreifen. Bereits jetzt 
zeichnet sich ein drohender Lehrer-
mangel an den Realschulen ab – wenn 
dem nicht jetzt entgegengesteuert 
wird, werden wir in den kommenden 
Jahren mit weitreichenden Konse-
quenzen konfrontiert, die verheerend 
sein können, wie man anhand der 
Entwicklungen in anderen Bundes-
ländern sehen kann. 

EINSTELLUNGEN AN DEN 
STAATLICHEN REALSCHULEN
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WEITERE EINSTELLUNGSANGEBOTE

Darüber hinaus konnten 18 Fachlehrer dauerhaft in den staatli-
chen Realschuldienst übernommen werden. 

ZWEITQUALIFIZIERUNGSMASSNAHMEN

Wiederholt bestand auf Grund der hohen Bedarfslage an Grund- 
und Mittelschulen sowie im Bereich der Förderschulen für Lehr-
kräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen bzw. 
Gymnasien die Möglichkeit, durch die Teilnahme an Zweitquali-
fizierungsmaßnahmen bei erfolgreicher Bewährungsfeststellung 
eine Verbeamtung beim Freistaat Bayern zu erhalten. An den ver-
schiedenen Maßnahmen nehmen zum Schuljahr 2018/2019 rund 
180 Lehrkräfte aus dem Realschulbereich teil. 

AUSBLICK

Das Ministerium verweist zur die Einschätzung der künftigen 
Einstellungssituation auf die veröffentlichte Schüler- sowie Leh-
rerbedarfsprognose (https://www.km.bayern.de/ministerium/
statistiken-und-forschung.html).
Bereits absehbar ist, dass sich durch den starken Rückgang der 
Studienreferendare und durch die extrem gesunkenen Studie-
rendenzahlen die Einstellungsquote wieder deutlich verbessern 
wird. Insbesondere in den Fächerverbindungen, in denen bereits 
jetzt eine relativ kurze Warteliste vorliegt und wenige Absolven-
ten aus dem Prüfungsjahrgang existieren, besteht wieder großer 
Bedarf an Studienanfängern.
 
Seit dem äußerst problematischen Einstellungstermin 2015 kön-
nen wir positiv auf die vergangenen drei Einstellungsrunden zu-
rückblicken, die in diesem Jahr mit beinahe 500 Einstellungen 
den seitdem höchsten Wert erreicht hat. Wir erwarten zudem, 
dass durch die erneute Zuweisung der Stellen zur Erhöhung der 
integrierten Lehrerreserve wiederum eine Entlastung der Lehr-
kräfte in Bezug auf die zu leistende Mehrarbeit erreicht wird. 
Selbstverständlich werden wir uns als Hauptpersonalrat auch im 
kommenden Jahr für weitere Verbesserungen der Arbeitsbedin-
gungen unserer Lehrkräfte einsetzen und dafür kämpfen, dass es 
für unsere Junglehrerschaft eine gute Perspektive für die Zukunft 
gibt.

Quelle: KMS Nr. IV.3 - BP6001.2 - 5.83 113 vom 10.09.2018

Fächerverbindung3)
Einstellung bis 
einschließlich 
Grenznote4)5) 

B/C
D/E
D/G
D/K

D/Geo
D/Ku
D/M

D/Mu
D/Sm
D/Sw
E/B
E/F
E/G

E/Geo
E/Ku
E/M

E/Sm
E/Sw
M/C

M/Ku
M/Ph
M/Psy
M/Sm
M/Sw

WW/Inf

2,18
2,48
1,92
1,63
2,15
3,07
2,19
1,90
3,15
2,71
3,37
2,31
1,85
2,03
2,56
2,29
3,11
2,30
1,79
1,99
2,29

2,64 (Volleinstellung)
1,89
1,87
2,36

››Bereits absehbar ist,  dass sich durch den starken 
Rückgang der Studienreferendare und durch 
die extrem gesunkenen Studierendenzahlen die 
Einstellungsquote wieder deutl ich verbessern wird.‹‹

3) Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden nur Fächerverbindungen 
mit mindestens drei Einstellungen aus dem aktuellen Prüfungsjahrgang 

und der Gruppe der freien Bewerber aufgeführt. 
4) für den aktuellen Prüfungsjahrgang und die freien Bewerber 

5) mindestens ein Bewerber wurde mit dieser Grenznote eingestellt

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
aus den vorliegenden Angaben keine Rück-

schlüsse auf kommende Einstellungstermine 
gezogen werden können.

FÜR UNSERE SENIOREN
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der Durchschnitt der Jahre 2009 bis 2015 
knapp 24.000 Ruhestandszugänge beträgt. 
Die Gesamtzahl der im Ruhestand befindli-
chen Lehrkräfte betrug zum 1. Januar 2017 
rund 403.500. Das Ruhestandseintrittsalter 
lag bundesweit im Jahr 2015 bei durch-
schnittlich 63,5 Jahren, bei Dienstunfähig-
keit bei 58,9 Jahren.

Bei den Frühpensionierungen des Schul-
dienstes sind gute Werte zu verzeichnen. 
Nur 12 Prozent der Lehrkräfte, die im Jahr 
2016 in den Ruhestand gingen, verließen 
die Schule wegen Dienstunfähigkeit, damit 
88 Prozent erst mit Erreichen einer Alters-
grenze. Ein zahlenmäßig weiterhin hoher 
Ruhestandszugang ist nach Auffassung 
des Statistischen Bundesamts auch in den  
kommenden Jahren zu erwarten aufgrund 
der altersmäßigen Zusammensetzung des 
Lehrpersonals und der höheren Beschäftig-
tenzahlen aufgrund der Bildungsexpansion 
in den 60er- und 70er-Jahren.

Von großem Interesse wären 
auch Zahlenangaben zu den 
Pensionierungen an den 
bayerischen Realschulen 
und Gymnasien. Allerdings 
werden diese Zahlen seit 
einigen Jahren nicht 
mehr veröffentlicht. 

Pensionierungen im öffentlichen Dienst: Bundesweite Zahlen liegen vor 

Überwiegende Mehrzahl der Lehrkräfte bleibt 
bis zur Altersgrenze im Dienst

TEXT CHRISTA NICKLAS    FOTO ROBERT KNESCHKE / FOTOLIA

Das Statistische Bundesamt veröffentlichte 
aufschlussreiche Daten zu den Pensionie-
rungen in Deutschland und nennt nicht 
nur die Zahlen der Neu- und Gesamtpen-
sionäre, sondern auch das Alter des Ru-
hestandseintritts. Nach dem vorläufigen 
Ergebnis der sog. Versorgungsempfäng-
erstatistik für das Jahr 2017 sind bei den 
Gebietskörperschaften insgesamt rund 
62.000 Beamte des öffentlichen Dienstes 
in den Ruhestand getreten (2016: 66.000; 
2015: 64.000). Die 62.000 Zugänge führ-
ten abzüglich der Sterbefälle  zu einem 
Anstieg  von mehr als 25.000 Ruhege-
haltsempfängern. Die Gesamtzahl ist auf 
annähernd 1,27 Millionen angestiegen. 
Diese Zahl bezieht sich auf den gesamten 
öffentlichen Dienst in Deutschland inklu-
sive der privatisierten Bereiche.

Dabei ist eine Feststellung notwendig und 
wichtig: Die meisten Beamten, nämlich 
rund 84 Prozent, bleiben bis zur Alters-
grenze im Dienst. Dieser Wert ist seit meh-
reren Jahren nahezu gleichbleibend und 
bewegt sich damit weiterhin  im geringsten 
Bereich seit der statistischen Erfassung im 
Jahr 1993. Die immer wieder geäußerte 
Vorstellung von Beamten, die sich mög-
lichst frühzeitig in einen bequemen Ru-
hestand verabschieden, ist demnach nicht 
zutreffend.  

Altersgrenze bedeutet entweder Antragsal-
tersgrenze (64 Jahre in Bayern) oder gesetz-
liche Altersgrenze (65 Jahre plus Anhebungs-
monate analog der Rente (für Jahrgang 1953 
plus 7 Monate, für Jahrgang 1958 plus 12 Mo-
nate = 66 Jahre)).

Für die Pensionierungen von Lehrkräften 
liegen nur die Zahlen für das Jahr 2016 vor. 
Danach wurden rund 25.500 Lehrkräfte  in 
den Ruhestand versetzt – und damit rund 
25 Prozent weniger als in den Vorjahren 
2014 und 2015. Die Zahlen aus früheren 
Jahren sind ebenfalls interessant: Vor dem 
Jahr 1999 lagen die jährlichen Zugänge  be-
ständig unter 11.000 Personen, während 
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gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters 
und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens 
zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet 
der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den 
übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang 
nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts 
beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb 
von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.
10. Probeabzüge (Proofs) werden nur auf ausdrücklichen Wunsch und gegen Gebühr 
geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten 
Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der 
Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.
11. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige 
übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.
12. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort nach 
Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb von 8 Tagen, vom 

Empfang der Rechnung an zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere 
Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist.
13. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. 
Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis 
zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlungen verlangen. 
Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag 
berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer 
Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung 
des Betrages und von dem Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
14. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und 
Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige 
Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine 
Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und 
Verbreitung der Anzeige.
15. Kosten für die Anfertigung bestellter Repros und gestalteter Satzanzeigen sowie für 
vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich 
vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.
16. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss mehrere Anzeigen ein Anspruch 
auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten 
Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte 
durchschnittliche Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine 
Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigender Mangel, wenn sie:
– bei einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren 20 v.H.,
– bei einer Auflage bis zu 100.000 Exemplaren 15 v.H.,
– bei einer Auflage bis zu 500.000 Exemplaren 10 v.H.,
beträgt. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, 
wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis 
gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.
17. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber und gegen 
Erstattung der damit verbundenen Kosten zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung 
endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.
18. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen 
Personen des Öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist 
bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht 
im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-
Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des 
Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder 
hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
aus ein Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages 
vereinbart.

ZUSÄTZLICHE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DES VERLAGES

a) Ein Auftrag wird erst nach schriftlicher Bestätigung des Verlages rechtsverbindlich.
b) Ein Ausschluss von Mitbewerbern für eine bestimmte Ausgabe oder auf der gleichen Seite 
kann nicht gewährt werden.
c) Wegen des beschränkten Anzeigenraumes gilt für den Inserenten ein Rücktrittsrecht nur 
dann, wenn es ausdrücklich vorher vereinbart und durch den Verlag bestätigt wurde. Von 
dem Rücktrittsrecht kann jedoch nur bis spätestens zwei Wochen vor dem Anzeigenschluss 
Gebrauch gemacht werden. Bei der Festbuchung der Umschlagseiten (U2/U3/U4) wird kein 
Rücktrittsrecht eingeräumt.
d) Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche 
Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem 
Auftraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen. Der Verlag 
ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte 
Dritter beeinträchtigt werden. Verstöße der Insertion gegen das Arzneimittel-, Heilmittel-, 
Lebensmittel- und Wettbewerbsrecht, die von Verbraucherschutzorganisationen oder 
befugten Einzelpersonen kostenpflichtig abgemahnt bzw. juristisch verfolgt werden, gehen 
zu Lasten der Inserenten.
e) Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträgen und 
Leistung von Schadenersatz. Insbesondere wird auch kein Schadenersatz für nicht 
veröffentlichte oder nicht rechtzeitig veröffentlichte Anzeigen geleistet.
f) Der Verlag kann Aufträge ablehnen, die den Interessen des Verlages oder der inhaltlichen 
Richtung der Zeitschrift entgegenstehen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem 
Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
g) Der Verlag haftet nicht für den Werbeerfolg.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand: August 2018)



BUCHUNGSAUFTRAG
Bitte im Original an uns zurück.

Fax (08106) 375 98 70 oder brlv@bistrickmedia.de

Hiermit erteile ich verbindlich den Auftrag zur Veröffentlichung meiner Anzeige in DIE BAYERISCHE REALSCHULE

O einmalige Schaltung, Ausgabe   __________________________________________________________________

O mehrmalige Schaltung, Ausgaben ________________________________________________________________

O Sondervereinbarungen _________________________________________________________________________

Anzeigenformat       Preis je Anzeige                                  EUR
            (zzgl. 19 % MwSt.)

O Ich / wir erteile/n ein SEPA Lastschriftmandat und erhalte/n 2 % Nachlass auf den Anzeigenpreis

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die ich hiermit zur Kenntnis genommen habe.
Der Rechnungsbetrag ist bei Erscheinen ohne Abzug fällig. Bitte führen Sie meinen Auftrag wie angegeben aus.

Name / Firma

Straße / PLZ / Ort

Ansprechpartner

Telefon / Telefax / E-Mail

Ort / Datum            Unterschrift / Stempel

BISTRICKMEDIA.
Verlag // Werbeagentur

BISTRICKMEDIA. Verlag // Werbeagentur
Postfach 1001 51 // D-85592 Baldham // Firmensitz: Baldhamer Straße 1a // D-85591 Vaterstetten
Telefon +49 (0)8106 375 98 71 // Telefax +49 (0)8106 375 98 71 // info@bistrickmedia.de // www.bistrickmedia.de
Stadtsparkasse München // IBAN DE48 7015 0000 0050 1543 19 // BIC SSKMDEMMXXX
Finanzamt Ebersberg //  Ust-IdNr DE208654329 // Geschäftsleitung Markus Bistrick


